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zu 6lfcf3/J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Schwemlein und Genossen haben am 
20. April 1994 unter der Nr. 6483/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Kettenbrief- und Pyramiden

spiele gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Auf welche Art und Weise sehen Sie im Rahmen Ihrer Zuständig
keit Möglichkeiten, zum verbesserten Schutz der Bevölkerung 
vor den genannten Glücksspielen beizutragen? 

2. Was wurde bisher an Aufklärungs- und Informationsarbeit 
seitens Ihres Ministeriums geleistet?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz beschränkt sich in diesem Bereich auf die 

Koordinierung der Konsumentenpolitik (Bundesministeriengesetz 

1986, Anlage zu § 2, F, Z 7). Im Rahmen dieser Kompetenz hat mein 

Ressort bereits im Zusammenhang mit früheren Versionen derartiger 
"Pyramidenspiele" (z.B. "Pilotenspiel") Kontakt mit den 

zuständigen Stellen aufgenommen, um entsprechende gesetzliche 

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung anzuregen. 
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Darüber hinaus stellt das Bundesministerium für Gesundheit, Sport 

und Konsumentenschutz neben eingehender telefonischer Beratung der 
Konsumenten diesen verschiedene Broschüren (z.B. Konsumentenfibel, 
Broschüre Geld/Kredit usw.) kostenlos zur Verfügung, welche in 
deutlicher Weise vor der Abgabe von Unterschriften unter Verträge, 
die vom KOnsumenten nicht verstanden werden, und vor dem Abschluß 
riskanter Geschäfte warnen. 
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